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Das Risiko des höherwertigen Dienstpostens:  
Zu gleichmäßigen Richtwertquoten für Notenstufen  
in Behörden – sachgerechte Bestenauslese oder  
eine Gefahr in der Praxis? 

Caroline Caspari 1

Das dienstrechtliche Instrument der Beurteilung ermöglicht 
die Reihung der Bediensteten nach Leistung, Eignung und Be-
fähigung. Die Kunst der zutreffenden Einschätzung gelingt, 
sofern allen Beteiligten der mit den gleichmäßigen Richtwerten 
für Notenstufen verbundene Funktionsrahmen klar ist. Der 
nachfolgende Beitrag zeigt die Chancen ebenso wie die Gren-
zen der sog. Beurteilungsquoten auf. Er nimmt ausgehend von 
den rechtlichen einheitlichen Vorgaben vor allem deren Umset-
zung in den Blick und offenbart die Risiken der Anwendungs-
praxis. Sie beginnen je nach Umständen nicht nur im Umgang 
mit der Behördengröße, sondern setzen sich in der Handha-
bung der Beurteilung der Bediensteten einzelner Arbeitsgebie-
te fort. 

I. Zur Beurteilung 

Da die Grundlagen der beamtenrechtlichen Beurteilung allge-
mein bekannt sind 2, möchte ich zu Beginn des Beitrags nur 
kurz auf ihre Elemente und die damit verbundene Aussagekraft 
eingehen, um denkbare Missverständnisse zu vermeiden. 

1. Der Beamte 3 als individuelle Person im Mittelpunkt 

Die Basis der Beurteilung bilden Leistung, Eignung und Be-
fähigung der einzelnen Beamten. Grundlage sind damit die 
spezifisch persönlichen Tätigkeiten und Möglichkeiten der je-
weiligen Person. Die Einschätzung bezieht sich hierbei selbst-
verständlich auf den dienstlichen Rahmen. 4 Darüber hinaus 
gilt der Grundsatz der Statusamtsbezogenheit 5, d. h. die Anfor-
derungen des statusrechtlichen Amtes legen den Maßstab für 
die Einordnung der konkreten Aufgabenerfüllung. Die Richt-
schnur für die Einschätzung der individuell erbrachten Leistun-

gen usw. resultiert aus der jeweiligen Besoldungsgruppe einer 
Laufbahn. 6

Zu Fehlern im Bereich der individuellen Bewertung erschien 
bereits hinreichend Fachliteratur 7 und zahlreiche Verfahren 8 
wurden angestrebt. Die Fehlschlüsse reichen plakativ zum Bei-
spiel von Attributionsirrtümern über HaloEffekte bis hin zum 
Nikolausresultat oder unzulässigen Strenge- oder Schwäche-
tendenzen. 

2. Der Beamte im Kollektiv des Personalkörpers 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Beurteilung ist deren re-
lationale Dimension. 9 Erst das damit gekoppelte Verhältnis der 
Beamten untereinander ermöglicht die Reihung der Bedienste-
ten. Ohne sie wäre die Beurteilung als dienstrechtliches Instru-
ment unbrauchbar und zwecklos. 
Verfassungsrechtlich fordert Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes, 
dass im Sinne der sog. Bestenauslese 10 Auswahl- und Beförde-
rungsentscheidungen seitens des Dienstherrn nach Leistung, 
Eignung und Befähigung zu treffen sind. Um in diesem Zusam-
menhang ein zielgerichtetes Vorgehen zu gewährleisten, kann 
der Bedienstete nicht unabhängig von anderen eingeschätzt 
werden, sondern die Beurteilung beinhaltet zwingend die Ein-
ordnung im Verhältnis zu anderen Personen im Personalkörper 
mit derselben Besoldungsgruppe der gleichen Laufbahn. 

3. Zur Aussagekraft der Beurteilung 

Die Beurteilung beruht daran anknüpfend primär auf der indi-
viduellen Leistung, Eignung und Befähigung und sekundär in 
deren In-Beziehung-Setzen im Kollektiv des Personalkörpers. 
Da nach meiner Erfahrung gerade der letzte Gesichtspunkt für 
Missverständnisse sorgt und vor allem teils demotivierend 
wirkt, sei hier das zentrale Herzstück der Beurteilung noch ein-
mal in klaren Worten dargelegt: Im Schulsystem erhält jeder, 
der alle Aufgaben vollständig erfüllt, die Note 1. In einem rela-
tionalen Verfahren dagegen ergibt sich eine Reihung. Klassi-
sche Beispiele sind Sportwettbewerbe; nur die besten drei be-
kommen eine Medaille. Erst im Verständnis dieser sekundären 
Dimension offenbart sich, warum trotz guter oder sehr guter 
Leistungen Beurteilungen im oberen Punktbereich nicht ver-
geben werden können. Die Beurteilung spiegelt anders als 
Schulnoten nicht nur individuelle Züge, sondern nimmt das 
Verhältnis der Bediensteten untereinander im Personalkörper 
bezogen auf dieselbe Besoldungsgruppe derselben Laufbahn in 
Form einer Reihenfolge auf. 
Infolgedessen ist ein Rückschluss direkt von der Beurteilungs-
note auf die geleistete Tätigkeit, ohne die relationale Kompo-
nente zu berücksichtigen, keineswegs realisierbar. D.h. kon-
kret: Im Mittelfeld der Beurteilungspunkte zu liegen, bedeutet 
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